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Welche grundlegenden Anforderungen 
arbeitung von Ermittlungsverfahren 
den Zielen, Aufgaben und Funktionen 
der Linie IX bestimmen?
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an die Kontrolle der Be
lassen sich ausgehend von 
der Leitungstätigkeit in

Die Festlegung der Ziele und Aufnaben der Kontrolle von Er- 
ni1 1 1 umsvsrfahren hat konseoenzt auf der Grundlaoe dar Be
schlüsse der Partei- und Staatsführunp , der Normen des 
sozialistischen Rechts sowie der dienstlichen Bestimmungen 
und Weisungen zu erfolgen.
Die wesentlichen Ziele und Aufgaben der Kontrolle von Er
mittlungsverfahren werden von den politischen, politisch
operativen und rechtlichen Aufgabenstellungen bestimmt, die 
in den genannten Dokumenten, Normen und dienstlichen Bestim
mungen enthalten sind. Von Bedeutung sindn..d'6 |WWeiteren die 
auf ihnen basierenden linienspezifiscl^p^utfcd territorialen 
Aufgaben und Orient ierungen sowie gangsbezogenen Ziel
stellungen. Davon ausgehend ist die%K!ont rolle der Bearbei
tung von Ermittlungsverfaryji^j auf folgende wesentliche Ziele 
und Aufgaben auszurich:

kJhsequenten Einhaltung und revolutionä
rer sozialistischen Gesetzlichkeit, insbe-

Durchsetzung 
ren Anwendung
sondere der Normen des Straf- und StrafProzeßrechts, bei 
der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren. Die vorgangsbe
zogene Kontrolle hat dabei vor allem zur Durchsetzung 
einer streng tatbestandsmäßigen Bearbeitung zur konsequen
ten, allseitigen und differenzierten Anwendung des soziali
stischen Rechts zur Aufdeckung und vorbeugenden Verhinde
rung von Staatsverbrechen u. a. Angriffe gegen die DDR 
sowie zur umfassenden Gewährleistung einer den prozessua
len und wissenschaftlichen Erfordernissen allseitig ge
recht werdenden Beweisführung beizutragen.

- Herausarbeitung des erreichten Entwicklungsstandes von 
Fähigkeiten und Fertigkeiten des Untersuchungsführers 
auf wesentlichen untersuchungsmethodischen Gebieten, wie 
der Planung der Vorgangsarbeit, der vernehmungstaktischen

Kopie 8StU 
AR 8


